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Vorwort

Die Kleingärten gehören heute zum Gesamtbild unserer Städte und Gemeinden. Sie sind wichtige Be-
standteile des öffentlichen Grüns und leisten einen wesentlichen Beitrag zur Verbesserung unseres
Lebensraums.

Kleingärtner zu sein ist eine Verpflichtung für verantwortungsbewusstes Handeln im Umgang mit der
Natur. Dafür bietet der Kleingarten dem aktiven Gartenfreund und seiner Familie die Möglichkeit, Obst
und Gemüse für den Eigenbedarf durch Selbstarbeit zu gewinnen, aber auch den Garten zu Erho-
lungszwecken zu nutzen.

Darüber hinaus übernehmen Kleingärten in zunehmendem Maße sozialpolitische Aufgaben. Die
Wichtigsten sind sinnvolle Freizeitbeschäftigung und der Ausgleich zur beruflichen Tätigkeit.

Ein besonderes Merkmal ist die Öffnung der Kleingartenanlagen; sie dienen dadurch allen Bürgern zur
Erholung und zur Freude.

Um sicherzustellen, dass das Kleingartenwesen auch in Zukunft Anerkennung und Unterstützung
durch die öffentliche Hand findet, hat jeder Kleingärtner in Zusammenarbeit mit seinem Verein Ver-
pflichtungen zu übernehmen, den ihm überlassenen Garten nach kleingärtnerischen Prinzipien zu nut-
zen und an der Pflege der Kleingartenanlagen mitzuwirken. Diese Verpflichtungen sind wesentlicher
Teil des Pachtvertrages und auf den folgenden Seiten niedergelegt.

Das Bundeskleingartengesetz vom 28.2.1983 sowie der zwischen der Stadt Bonn und dem Stadtver-
band Bonn abgeschlossene Zwischenpachtvertrag in der jeweils gültigen Fassung sind für jeden
Einzelpächter verbindlich.

Bonn, im Juli 2009

Peter Terlau

Vorsitzender Stadtverband Bonn der Kleingärtner e.V.
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1.0 Bauliche Anlagen

Unter baulichen Anlagen versteht man im Kleingartenwesen im Allgemeinen die Gartenlaube.

Bauliche Anlagen sind mit dem Erdboden verbundene, aus Bauprodukten hergestellte An-

lagen. Eine Verbindung mit dem Erdboden besteht auch dann, wenn die Anlage durch eigene

Schwere auf dem Erdboden ruht oder auf ortsfesten Bahnen begrenzt beweglich ist oder

wenn die Anlage nach ihrem Verwendungszweck dazu bestimmt ist, überwiegend ortsfest ge-

nutzt zu werden.

1.1 Definition einer Gartenlaube

Für den Laubenbau gelten die Bestimmungen aus dem Bundeskleingartengesetz. § 3 Abs. 2

BKleingG setzt verbindlich die maximale Größe einer Gartenlaube mit Abmaßen von höchstens

24 qm Grundfläche einschließlich überdachten Freisitz fest.

Gartenlauben dienen vorrangig der kleingärtnerischen Nutzung. Mit der flächenmäßigen Be-

grenzung will der Gesetzgeber einer Entwicklung zu Wochenendhausgebieten vorbeugen.

Die Ausstattung der Laube soll in einfacher Ausführung erfolgen. Die Beschaffenheit von

Gartenlauben soll nicht zum dauerhaften Wohnen geeignet sein. Daher sind eine Unter-

kellerung, Abwasseranschluss sowie der Einbau von Feuerstellen und Schornsteinen nicht ge-

stattet.

Die Gebäudehöhe darf maximal 3,70 m betragen.

Ein angemessener Dachüberstand ist zulässig. Er darf höchstens 50 cm betragen. Der Dach-

überstand wird nicht zur Gesamtfläche hinzugerechnet.

Laubenerweiterungen müssen dem Gesamtbild des vorhandenen Baukörpers angepasst sein.

Der Geräteraum ist Bestandteil des Laubenkörpers und ist mit einem separaten Eingang zu

versehen. Der Laubentyp muss der Gartenanlage angepasst gewählt werden.
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1.2 Bauplanungs- und bauordnungsrechtliche Vorschriften

Nach der Landesbauordnung NRW vom 01.03.2000 § 65 sind Gartenlauben in Kleingartenan-

lagen nach dem Bundeskleingartengesetz von Seiten des Gesetzgebers genehmigungsfreie

Vorhaben.

Die bauplanungs- und bauordnungsrechtlichen Vorschriften werden in der Gartenordnung be-

handelt und sind zwingend einzuhalten. So kann es sein, daß planungsrechtlich ein Be-

bauungsplan eine maximale Laubengröße von weniger als 24 qm festsetzt.

1.3 Genehmigung Laubenbau

Die Errichtung sowie der Um- und Anbau einer Laube sind genehmigungspflichtig. Für Lauben,

die nicht den vorgeschriebenen Laubentypen entsprechen, ist ein statischer Nachweis eines

anerkannten Ingenieurbüros vorzulegen. Dies gilt auch für Fertiglauben. Jede Bautätigkeit und

Änderung an der Laube dürfen nur nach Genehmigung durch den Verpächter vorgenommen

werden.

Genehmigungsverfahren:

Der Bauherr stellt vor Beginn der Arbeiten einen Bauantrag. Baubeginn ist erst nach schrift-

licher Zustimmung des Verpächters.

Vorhandene bauliche Anlagen die den Bestimmungen nicht entsprechen, müssen bei Pächter-

wechsel auf die festgelegten Werte des Bundeskleingartengesetzes und der Gartenordnung

zurückgebaut werden.

Die Farbgestaltung der Laube darf das Gesamtbild der Anlage nicht stören.

1.4 Sonstige bauliche Anlagen

Das BKleingG sieht eine ausdrückliche gesetzliche Regelung nicht vor. Es muss durch Aus-

legung bestimmt werden, welche Anlagen hierunter zu verstehen sind. Neben den ein-

schlägigen baurechtlichen Vorschriften ist die Gartenordnung zu beachten. Unter den Begriff

sonstige bauliche Anlagen in Kleingärten fallen in der Regel Gewächshäuser, Grillkamine,

Pergolen und Spielgeräte, die mit dem Boden verbunden sind.

Die Sicherung baulicher Anlagen gegen Unfälle obliegt dem Gartenpächter.
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4.2 Gemeinschaftsarbeit

4.2.1 Gemeinschaftsarbeit dient der Errichtung, Ausgestaltung, Unterhaltung und Pflege

der Gemeinschaftsanlagen und des Vereinseigentums.

4.2.2 Zu Gemeinschaftsleistungen sind alle Pächter/innen verpflichtet.

4.2.3 Beteiligt sich der/die Pächter/in nicht an Gemeinschaftsleistungen, so ist der Verein

berechtigt, ersatzweise einen Betrag zu erheben, dessen Höhe durch Beschluss der

Mitgliederversammlung des Vereins festgelegt wird.

4.2.4 Auf Antrag kann der Vorstand in besonders gelagerten Fällen Ausnahmen von den Be-

stimmungen der vorstehenden Absätze zulassen.

4.3 Gemeinschaftsleben

4.3.1 Der/die Kleingärtner/in und seine/Ihre Angehörigen sowie Gäste sind verpflichtet, alles

zu vermeiden, was die Ruhe, Ordnung und Sicherheit sowie das Gemeinschaftsleben

in der Kleingartenanlage stört oder beeinträchtigt. Deshalb sind vor allem verboten:

lautes Musizieren, das laute Abspielen von Fernseh-, Rundfunk- oder Musikgeräten,

der Gebrauch von Schusswaffen, Lärmen sowie dem Frieden der Kleingartenanlage

abträgliche Handlungen. Spielende Kinder und die damit verbundenen Geräuschent-

wicklungen sind zu tolerieren.

4.4 Öffnungszeiten

4.4.1 Es ist sicherzustellen, dass das Betreten der Hauptwege und die Benutzung von der

Stadt Bonn errichteter Anlagen und Wege in der Kleingartenanlage im Rahmen der üb-

lichen Nutzungszeiten der Gärten gestattet werden; die Zeiten sind für jedermann

sichtbar im Eingangsbereich der Kleingartenanlage auszuhängen. Zugangs-

beschränkungen während der üblichen Nutzungszeiten bedürfen der vorherigen

schriftlichen Zustimmung des Verpächters.
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4.5 Rettungsfahrzeuge

4.5.1 Es ist sicherzustellen, dass Rettungsfahrzeugen (Notarzt und Feuerwehr) bei Notein-

einsätzen die ungehinderte Zufahrt/Zugang zur Anlage möglich ist.

4.6 Ruhezeiten

4.6.1 Ruhezeiten sind von allen Kleingärtnern/innen einzuhalten. Ruhezeiten sind die

Stunden von 22.00 Uhr bis 07.00 Uhr und von 13.00 Uhr bis 15.00 Uhr, sowie Sonn-

und gesetzliche Feiertage. In diesen Zeiten sind Lärm entwickelnde Tätigkeiten zu

unterlassen. Unabhängig hiervon sind die Vorschriften der für Bonn geltenden Im-

missionsschutzgesetze und Verordnungen einzuhalten.

4.7 Tierhaltung

4.7.1 Tierhaltung ist im Kleingarten verboten.

4.7.2 Das Aufstellen von Bienenstöcken ist genehmigungspflichtig. Der Imker muss einem

entsprechenden Imkerverein/Fachverband angehören. Eine Haftpflichtversicherung ist

nachzuweisen.

4.7.3 Hunde sind auf den Wegen der Gartenanlage angeleint zu führen. Anfallender Hunde-

kot ist unverzüglich durch den Tierhalter zu entfernen. Der Tierhalter haftet für alle

durch den Hund verursachten Schäden.

4.8 Veränderung von Anlagen und Einrichtungen

4.8.1 Jede eigenmächtige Veränderung von Anlagen und Einrichtungen, die der Öffentlich-

keit zugänglich sind, insbesondere das eigenmächtige Zurückschneiden der An-

pflanzungen an öffentlichen Wegen, ist untersagt. Hiervon ausgenommen ist der

Pflegeschnitt der Gehölze vor den einzelnen Kleingärten.

4.9 Wegenutzung und Unterhaltung

4.9.1 Das Befahren der Wege in der Kleingartenanlage mit Kraftfahrzeugen

aller Art ist nicht erlaubt. In besonderen Fällen kann der Verein Ausnahmen gestatten.

4.9.2 Die Wege der Kleingartenanlage sind von den Pächtern der jeweils angrenzenden

Gärten in Ordnung zu halten.




